
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2004/4/27 7Bs29/04
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.2004

Norm

StEG §3 litb

Rechtssatz

Der Ausschlussgrund nach § 3 lit b StEG kommt nur dann im vollen Umfang zum Tragen, wenn die erlittene Vorhaft zur

Gänze in der verhängten Strafe (sei es bedingte oder unbedingte Freiheitsstrafe, sei es Geldstrafe) Deckung findet.

Entscheidungstexte

7 Bs 29/04

Entscheidungstext OLG Linz 27.04.2004 7 Bs 29/04
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